
AWG-Bestimmungen als auch die 
Normen des Mietrechts werden zur 
Realisierung des in Art. 37 der Ver
fassung verankerten Grundrechts 
auf Wohnraum wirksam. Innerhalb 
beider Kategorien der erfaßten ge
sellschaftlichen Verhältnisse werden 
den Bürgern entgeltlich Wohnungen 
überlassen. Werden daher auch die 
speziellen Fragen des genossen
schaftlichen Mitgliedschaftsverhält
nisses und des damit untrennbar ver
knüpften Nutzungsverhältnisses von 
der AWG-VO und dem Statut er
faßt, so ist es jedoch nicht ausge
schlossen, hinsichtlich der allgemei
nen Fragen, die bei der entgeltlichen 
Überlassung von Wohnraum generell 
auftreten können, auf die entspre
chende Anwendung der Mietrechts
bestimmungen zurückzugreifen — 
vorausgesetzt, daß das im konkreten 
Fall nicht im Widerspruch zu den 
AWG-Bestimmungen steht./3/
Selbst wenn man nicht einen unmit
telbar aus den AWG-Bestimmungen
131 Das Bezirksgericht Rostock spricht 
sich z. B. in seinem Urteil vom 24. Mai 1968 
— BC 1/68 — (NJ 1969 S. 656) für eine ent
sprechende Anwendung des § 537 BGB aus.

Zur Erleichterung der landwirt
schaftlichen Produktion ist es oft ge
boten, ein anderes Grundstück in der 
Weise mitzubenutzen, daß über einen 
darauf befindlichen Weg gegangen 
und gefahren wird, um schneller zu 
angrenzenden landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen zu gelangen. Dafür 
sind zumeist im Grundbuch-dingliche 
Wege- und Durchfahrtsrechte hin
sichtlich des mitzubenutzenden 
Grundstücks eingetragen, und zwar 
als Grunddienstbarkeiten (§§ 1018 ff. 
BGB), wenn sie zugunsten des jewei
ligen Eigentümers des Nachbargrund
stücks bestehen, und als be
schränkte persönliche Dienstbarkei
ten (§§ 1090 ff. BGB), wenn nur dem 
derzeitigen Eigentümer des jewei
ligen Nachbargrundstücks die Benut
zung des Weges gestattet ist.
Werden landwirtschaftliche Flächen 
durch eine LPG genutzt, dann steht 
dieser gemäß § 10 Abs. 3 LPG-Ges. 
die Ausübung derartiger Rechte zu.

Wie das Oberste Gericht in seinem 
Urteil vom 20. Februar 1969 — 1 Zz 
1/69 — (NJ 1969 S. 380) ausführt, 
können Wege- und Durchfahrts
rechte auch durch schuldrechtliche 
Vereinbarungen begründet werden. 
Allerdings entstehen durch solche 
Vereinbarungen keine dinglichen 
Belastungen der mitzubenutzenden 
Grundstücke.
Zur dinglichen Belastung eines 
Grundstücks mit einer Grunddienst
barkeit oder einer beschränkten per
sönlichen Dienstbarkeit ist neben 
einer entsprechenden Einigung der 
Beteiligten gemäß § 873 Abs. 1 BGB 
die öffentliche — in der Regel nota
rielle — Beglaubigung oder Beur-

ableitbaren Räumungsanspruch be
jaht, ergibt sich ein solcher aus der 
entsprechenden Anwendung des 
§ 556 Abs. 1 BGB. Hinsichtlich der 
Pflicht zur Fortzahlung der Nut
zungsvergütung bei nicht rechtzei
tiger Räumung ist § 557 BGB anzu
wenden. Ersatzansprüche der AWG 
bzw. Ansprüche des Mitglieds und 
Nutzers für Verwendungen auf die 
Wohnung lassen sich über die 
§§ 548, 285, 286, 547, 558 BGB er
fassen.
Zusammenfassend kann daher in Er
gänzung des Urteils des Stadtgerichts 
von Groß-Berlin festgestellt werden, 
daß eine AWG ihren Räumungsan
spruch gegenüber einem ehemaligen 
Mitglied bzw. Nutzer sowohl auf die 
Abschn. V und VII des AWG-Mu- 
sterstatuts und die entsprechende 
Anwendung des § 556 BGB als auch 
im Wege der Anspruchskonkurrenz 
auf den eigentumsrechtlichen Her
ausgabeanspruch des § 985 BGB 
stützen kann.

Dr. JOACHIM GÖHRING, Dozent 
an der Sektion Rechtswissenschaft 
der Humboldt-Universität Berlin

kundung der Eintragungsbewilligung 
(§ 29 GBO, § 129 BGB), deren Ge
nehmigung durch die zuständigen 
staatlichen Organe (§ 2 Abs. 2 Buch
stabe b, § 4 Abs. 1, § 16 Abs. 1 
GrundstücksverkehrsVO vom 11. Ja
nuar 1963 [GBl. II S. 159] in der 
Fassung der 2. VO vom 16. März 1965 
[GBl. II S. 273]) und die Eintragung 
im Grundbuch (§§ 873 Abs. 1, 1018, 
1090 Abs. 1 BGB) erforderlich.
Ein schuldrechtlich vereinbartes 
Wege- und Durchfahrtsrecht wirkt 
— wie in dem Urteil des Obersten 
Gerichts ausgeführt wird — grund
sätzlich nur zwischen den Vertrags
partnern. Von diesem Grundsatz 
gibt es jedoch Ausnahmen.

So ist es möglich, daß der Eigen
tümer des mitzubenutzenden Grund
stücks mit dem Eigentümer des 
Nachbargrundstücks rechtswirksam 
vereinbart, daß dieser und auch die 
künftigen Eigentümer des Nachbar
grundstücks berechtigt sind, über 
sein Grundstück zu gehen und zu 
fahren. Eine solche Vereinbarung 
stellt m. E. zugleich einen Vertrag 
zugunsten Dritter i. S. des § 328 BGB 
dar und berechtigt somit auch die 
Rechtsnachfolger sowie evtl. Sonder
nachfolger, das danebenliegende 
Grundstück in der vereinbarten Art 
und Weise mitzubenutzen.
Die Erben des Eigentümers des mit
zubenutzenden Grundstücks sind als 
dessen Rechtsnachfolger an einen 
vom Erblasser bezüglich des Wege- 
und Durchfahrtsrechts geschlossenen 
Vertrag gebunden, weil ' derartige 
Vereinbarungen für sie Nachlaßver
bindlichkeiten i. S. des § 1967 BGB 
sind. Deis gilt jedoch nicht hinsicht

lich etwaiger späterer rechtsge
schäftlicher Erwerber (z. B. Käufer) 
des mitzubenutzenden Grundstücks. 
Diese werden nicht Rechtsnachfol
ger des Veräußerers, sondern ledig
lich seine Sondernachfolger hin
sichtlich des erworbenen Grund
stücks. Als solche sind sie grund
sätzlich an schuldrechtliche Ver
träge des Voreigentümers über die 
teilweise Mitbenutzung des erwor
benen Grundstücks durch andere 
nicht gebunden.
Eine etwaige schuldrechtliche Ver
einbarung, in der ein Grundstücks
eigentümer zugleich für spätere Er
werber seines Grundstücks die Ver
pflichtung übernähme, einem Grund
stücksnachbarn die teilweise Mitbe
nutzung des Grundstücks unentgelt
lich zu gestatten, würde m. E. einen 
unzulässigen Vertrag zuungunsten 
Dritter darstellen. Die Vereinbarung 
wäre deshalb, soweit sie auch spätere 
rechtsgeschäftliche Erwerber zur 
Duldung der Mitbenutzung des 
Grundstücks verpflichtet, unwirk
sam.
Ist jedoch für die Ausübung des nur 
schuldrechtlich vereinbarten Wege- 
und Durchfahrtsrechts die Zahlung 
einer regelmäßigen Vergütung durch 
den Berechtigten vereinbart, so stellt 
die teilweise Mitbenutzung des 
Nachbargrundstücks eine entgelt
liche Gebrauchsüberlassung dar, 
welche die Merkmale eines Mietver
trages (§ 535 BGB) aufweist. In 
einem solchen Falle tritt m. E. der 
rechtsgeschäftliche Erwerber des 
mitzubenutzenden Grundstücks ge
mäß § 571 Abs. 1 BGB in die Pflich
ten ein, die sich aus der vom Ver
äußerer geschlossenen Vereinbarung 
ergeben. Der Erwerber ist somit ver
pflichtet, dem Eigentümer des Nach
bargrundstücks das Wege- und 
Durchfahrtsrecht weiterhin gegen 
Zahlung des vereinbarten Entgelts 
zu gewähren.
Aus nur schuldrechtlich vereinbar
ten Wege- und Durfchfahrtsrechten 
können später leicht Streitigkeiten 
über Inhalt und Umfang auftreten. 
Deshalb ist es im Interesse der 
Rechtssicherheit und der Erhal
tung gutnachbarlicher Beziehungen 
zweckmäßiger, derartige Rechte als 
dingliche Belastungen in das Grund
buch eintragen zu lassen. Dies hat 
außerdem den Vorteil, daß der No- 
tEtr, der in der Regel die Eintragungs
bewilligung entwirft, in Ausübung 
seiner Belehrungs- und Hinweis
pflicht (§ 23 Abs. 3 NotverfO) den 
Beteiligten bei der Ausgestaltung des 
Wege- und Durchfahrtsrechts behilf
lich sein kann.
Ist das Grundstück, das teilweise 
mitbenutzt werden soll, in eine LPG 
eingebracht oder einer LPG zur 
Nutzung übergeben worden, so be
darf die Eintragung einer entspre
chenden Dienstbarkeit außer der 
staatlichen Genehmigung nach der 
GrundstücksverkehrsVO auch der 
Zustimmung der LPG, weil eine sol
che Belastung Auswirkungen auf das 
ihr gemäß § 8 Abs. 1 LPG-Ges. zu
stehende Nutzungsrecht hat.
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Die Wirkung eines lediglich durch schuldrechtliche 
Vereinbarung begründeten Wege- und Durchfahrtsrechts
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